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AUSZUG AUS DEM ABSCHIED DER TAGSATZUNG DER DIE GRAFSCHAFT SAR-

GANS REG . VII ORTE - ACHT ALTE ORTE AUSG . BE - VOM 9 . /10.
APRIL 1699 [ IN RAPPERSWIL] 1

s . EA VI 2 , 1894 Zeile 26 - 36 [Streitigkeiten der in der Grafschaft Sargans

reg . Orte mit Triesen wegen der Rheinwuhren daselbst ] sowie AH 88/111

1 ) s . EA VI 2 , 778 (Nr . 409 ) . Zuger Tagsatzungsgesandter war Beat Kas¬
par  Zurlauben.

-  Blatt 363 v  und 364 r  leerKopie AH 88 , 363 - 364
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sich zu Verehlichen sye gestrafft worden umb 1000 gl . - 300 habe Er

müessen erleggen.

[3 . ] Jtem habe [er v . 1643 - damals d . h . von 1641 - 1643 war Niklaus

Schwytzer von B u ο n a s Landvogt ] einem Landtman 3 Jar

lang ein Alp geliehen , der Landtman sye ferner auch ins Bemerbieth

Verliehen , undt wylen Er Weibel dessen zufriden war , umb 8 duplonen ge-
2

strafft worden.

[4 . ] Klagt Beter F -anckhus er [von Escholzmatt ] das [v . 1643 ] syn
2

schwigeri [Magdalena Di l lier ?] sei . uff Jr gueth habe entlehnen

lassen , undt Jren Vogt darumb nit gefragt , sye gestrafft worden umb

400 gl.

[5 . ] Klagt Claus Euter  das -syn ledige Tochter von einem ledigen ein

Kindt gehabt undt etwas befründt , doch ohngehindert sich mit einandem

zu Verehlichen , die tochter aber schon ein anderen Mann gehabt , sye

doch umb 400 gl . gestrafft worden.

[6 . J Klagt Caspar Bartman [=P o r t m a n n] , do Er [v . 1643 ] mit dem Zug

nit wohl habe fortkhommen khönnen , habe Er gredt haben sollen (welches

doch mit synem Knecht nit zu syn bezüget ) Er welle ins tüffelsnamen

fahren , sye umb 100 gl . gestrafft worden.

[7 . ] Klagt Hans Stade  l m a n [von Entlebuch ] , das Jne der Weibel zum

Vogtgricht Vertaget , Jme nur geantwortet , Er fräge dem Landtvogt [Schwyt

zer von Buonas] , fiildt· nach,hhabennichts -mit Jme zu thuen , sye umb 100 gl

gestrafft worden.

[8 . ] Klagt Hans Stadelman das Er von H. Pfarherm [von Entlebuch ?] habe er-

laubnus gehabt ahn einem halben fyrtag zu arbeiten , sye doch umb 15 gl.

gestrafft worden , 5 gl . erlegt , ubrigs vom Leüffersbott [H e i η¬

νίο h] ^ Jngezogen worden.

[9 . ] Klagt mehr Hans Stadelman , das Er morgens als die leüth zu Kirchen gan¬

gen , ein liedlin niehmandt zu leidt gesungen , sye umb 300 gl . gestrafft

worden.

[10 . ] Klagt syter in namen Polen Bortmans [=P o r t m a n n , v . Escholzmatt]

sei . das [dieser v . 1643 ] über (der Oberkheit neüwe uffsätz des Zohls

undt Umbgeldts etwas widerredt undt gsagt die [Lands ?] gmeinde [des Ent-

lebuchs ] habe auch darzu zu reden , sye umb 200 gl . gestrafft , syne Kindt
ß

aber ietz dem Almusen nach gehen müessen.

[11 . ] Klagt Hans Rot [ h] , das Er [ v . 1640 ] umb eines wohrts willen , so Je-

mandts nüdt geschadt ohne gricht undt grecht do er noch Jung und sich
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γ
mt Verantworten khönnen , gestrafft worden 200 g l.

[12 . ] Klagt wyters , das Er brieff uff brieff gemacht haben solle , so doch nlt

gsin , Züg Jost Marpacher [von Hasle ] , sye gestrafft umb 300 gl.
7

ohne grlcht undt recht 100 gl . abgenommen worden.

[13 . ] Andres E l b l e r Klagt das Er [v . 1643 ] überzühnt habe undt doch
ß

uff beeden syten das guet syn war , sye gestrafft worden umb 40 gl.

[14 . ] Heinrich Fe l d e r von Schüp fen [=Schüpfhelm ] Klagt , das Er [ 16477]

under Hauptman [Jakob ?] L u s s e r von Uri gedlnget , dessen zu bues

geben müessen 450 gl . Jst daran erlegt 122 gl . Ueberrest stehet uff

Heinrich Felders gueth verschrlben.
9

Malters [ - Llttau ] [ : ]

[1 . ] Jrer drei haben 8 Mass wein entfrembt , syend nlehmohlen anklagt , doch

umb 300 gl . gestrafft worden.

[2 . ] Einer gsagt sye überthellt worden , Ist umb 25 gl . gestrafft worden.

[3 . ] Ein frömbder hat 28 ross kaufft , undt darvon 14 duplen geben müessen.

[4 . ] Zwen lediger personen huerl umb 10 gl . gestrafft worden.

Ruswyll [ : ] ^0

[1 . ] Umb 40 [gl . 7] gestrafft worden , das einer einem Vieh zu khauffen geben,

undt ein anderer vor Jhm Im Märckht wahr , welcher doch zuvor hinwägge-
standen.

[2 . ] Einer ein stückhll landt , darab Er sein Husll Verkhaufft , Jngeschlagen

umb 200 gl . gestrafft worden.

[3 . ] Mit Verwllllgung des Landtvogts undt Zehenten Herren etwas vom feldt

landt darzu Jngeschlagen , doch umb 150 gl . gestrafft , thümt , undt dar¬

in kranckh worden.

[4 . ] Einer uff synem gueth den Haag ln grede gsezt , da doch beiderseits das

guet elgenthumb war , umb 100 gl . gestrafft undt 15 gl . Verfressen wor¬

den , so Er auch bezahlen müessen.

[5 . ] Einer am Sambstag nach Vesper Zelt soll tröschet haben , umb 150 gl . ge¬

strafft worden . Obglickwohl Kundtschafft darumb nlt geschehen sye , wel¬

che der Landtvogt nlt verhören wöllen.

[6 . J Verenderung einer Müll uff eignem gueth mit guethbefinden der Landt-

vögten . Jst doch vom Landtvogt umb 200 gl . gestrafft undt die Umbkösten

bezahlt worden.

[ ? . ] Einer ein stras erwyteret undt wildes gestrüp darus gehauwen , umb

200 gl . gestrafft , undt 5 gl . bottenlohn geben müessen.
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[8 . ] Mit Verwilligung einer etwas landts von einer stras Jngeschlagen undt

den Zühn in grede gricht umb 200 gl . gestrafft worden.

[9 . ] Einer Mit Verwilligung der gantzen [Amts ?] gmeindt undt eines Junckhem

[Landvogts ?] von einer strass etwas ohne schaden Jngeschlagen , umb

150 gl . gestrafft , mit duplen bezahlt undt eine nur umb 7 gl . abgenom¬

men worden.

[10 . ] Uszühnung eines stükhli landts by einer strass umb 100 gl . gestrafft,

undt nach der bues die that von dem Landtvogt guetgeschezt worden.

[11 . ] Jn Einer einen hoff Rechtlich Ziehen wollen umb 100 gl . gestrafft wor¬

den , mit des Landtvogts fürwandt , damit Er nit alle güeter ahn sich be-

khäme.

[12 . ] Einer Unschuldig erfunden worden , Jedoch umb 500 gl . gestrafft worden.

[13 . ] Einer etwas Verfählt , undt umb die bues der [Luzemer ] Stattleüffer us-

geschickht worden , der einen haff en vollen mues usgeschüttet undt hin-

nämmen , die frauw so schwanger war , Jme das abwehren wollen , Er über

sye gezuckht.
11

[14 . ] Einer Verklagt worden , Jme aber vom Kleger wider vorm Gricht abgredt

worden , Jedoch der Verkhlagte 70 gl . straff geben müessen , der faltsche

Kläger aber auch gestrafft worden.
12

Wilisauw [ : ]

[l . J Einer gueth kaufft , solches in glichem währt under andere dings undt

umb geldt usgetheilt , ohne Menigkhliches Klagen umb 20 gl . gestrafft

worden.

[2 . ] Einer sein Hoff einem zu verkauffen übergeben mit beding , so vihl zu

lösen wie Er Jme anbefeiche ; der ander Jne Verkhaufft umb 200 gl . weni¬

ger , welchen Ein befründter wider zogen , undt hierumb umb 30 gl . , auch

der anbefelcher umb 50 gl . gestrafft worden.

[3 . ] Einer barfues zu Kirchen gangen , umb 25 gl . gestrafft worden.

[4 . ] Einer brieff uffgelegt Er nit fellig undt Erschetzig sye , doch fähl undt

Erschätz auch straff geben müessen.

[5 . ] Einer umb ein bues das Recht dargeschlagen , umb 60 gl . gestrafft wor¬

den.

[6 . ] Einer Saltz zu Melangen kauf ft , ahn Jsen geschlagen , undt das Saltz bis

ahn ein Vierling Jme wider genommen worden.

[7 . ] Uff 5 gl . Zins Zehen güldin kosten triben worden , undt die schuldt nit

ein Jahr angestanden.

[8 . ] Ein ■ Jarzeitbuch [der Stadt Willisau ] von den Müsen verzehrt , von einem



abgeschriben , umb 2 duplen gestrafft worden.

[9 . J Zwen stössig worden , der Einte weder Gott noch die Oberkheit angerüehrt

umb 200 gl . angelegt , undt darnach noch umb 40 gl . gestrafft worden " .

1) s . AH 20/206 ; 82/11 ; 86/4 2) S . AH 86/4 Pt . 1
3) s . AH 86/4 Pt . 2 4) S . AH 86/4 Pt . ' 4
5) s . AH 86/4 Pt . 5 6) s . AH 86/4 Pt . 6
7) S . AH 82/11 8) s . AH 86/4 Pt . 10
9) s . AH 20/207 ; 86/15 10) s . AH 86/16
11 ) Im Original zu AH 86/16 Pt . 17 steht zu diesem Gegenstand ergänzend noch,

dies sei unter Landvogt von Sonnenberg geschehen . Im Amt Ruswil lässt
sich jedoch kein Landvogt Sonnenberg nachweisen , wohl aber von 1649 bis
1651 im Amt Willisau , nämlich Eustach von Sonnenberg.

12 ) s . AH 86/17

Wohl aus dem Besitz von B e a t II . Zurlauben , einem der Vermittler im
Bauernkrieg . - AH 88 , 365 - 366 und 370
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